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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.05.1953

Norm

ZPO §448 a

ZPO §453

ZPO §501

ZPO §502 Abs2 Ba

Rechtssatz

Nur eine Herabsetzung des Wertes des Streitgegenstandes vor Schluß der Verhandlung erster Instanz hat die Folge,

daß die Sache von da ab als Bagatellsache zu behandeln ist. Hingegen bleibt der Umstand, daß die Anträge in den

Rechtsmittelschriften nur einen die Bagatellgrenze nicht übersteigenden Teil des Wertes des Streitgegenstandes

betreffen, ohne Bedeutung.
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